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EU-DSGVO

Kapitel 3 - Rechte der betroffenen Person

Artikel 15 - Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestatigung dartber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so
hat sie ein Recht auf Auskunft Uber diese personenbezogenen Daten und auf folgende

Informationen:

die Verarbeitungszwecke;
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

die Empfanger oder Kategorien von Empfangern, gegentber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt
werden, insbesondere bei Empfangern in Drittlandern oder bei
internationalen Organisationen;

falls méglich die geplante Dauer, fur die die personenbezogenen Daten
gespeichert werden, oder, falls dies nicht mdéglich ist, die Kriterien flr die
Festlegung dieser Dauer;

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Loschung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschrankung der
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts
gegen diese Verarbeitung;

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehorde;

wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben werden, alle verfliigbaren Informationen uber die Herkunft der
Daten;

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschliefSlich
Profiling gemal Artikel 22 Absatze 1 und 4 und - zumindest in diesen Fallen
- aussagekraftige Informationen Uber die involvierte Logik sowie die
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung
fur die betroffene Person.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
Ubermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, Uber die geeigneten Garantien gemald
Artikel 46 im Zusammenhang mit der Ubermittlung unterrichtet zu werden.
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(3) 1 Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der
Verarbeitung sind, zur Verfugung. 2 Fir alle weiteren Kopien, die die betroffene Person
beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der
Verwaltungskosten verlangen. 3 Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die
Informationen in einem gangigen elektronischen Format zur Verfugung zu stellen, sofern sie
nichts anderes angibt.

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemaR Absatz 383  darf die Rechte und Freiheiten anderer
Personen nicht beeintrachtigen.

Passende Paragraphen des BDSG

§ 27 - Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu
statistischen Zwecken

§ 28 - Datenverarbeitung zu im offentlichen Interesse liegenden Archivzwecken

§ 29 - Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehordliche Befugnisse im Fall von
Geheimhaltungspflichten

§ 30 - Verbraucherkredite

§ 34 - Auskunftsrecht der betroffenen Person

Passende Erwagungsgriinde

63 - Auskunftsrecht
64 - Identitatsprafung
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19.04.2018, 8088/18 - LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

Seite 2 /2


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph27
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph27
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph28
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph29
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph29
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph30
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel2/paragraph34
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr063
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr064
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel14
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel03/artikel16
https://wiki.datenschutz-maximum.de/_media/wiki/dokumente/st_8088_2018_init_en.pdf

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 3 - Rechte der betroffenen Person
	Artikel 15 - Auskunftsrecht der betroffenen Person
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





